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Amtlicher zu“.
A. Betauntmachungen des königlichen Landratbs.
Oels, den 1. Februar 1903.

aceifistvnligei-Üeroehnnng,
die Vertilgung der Feldmänfe betreffend.

Aus Grund des § 142 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der §§ 6 und
15 des Gesetzes über die Polizeiverwultnng vom11. März 1850
verordne ich mit Zustimmung des Kreis - Ausschusses für
den Umfang des Kreises Oels unter Aufhebung der Kreis-
Polizeiverordnung vom 9. März 1874 (Kreisblatt Seite 137)
Folgendes:

§ 1. Jeder städtische nnd ländliche Grundbeitzer oder
Pächter im Kreise ist verpflichtet, mit der Vertilgung der
Feldmäuse auf sämmtlichen ihm gehörigen oder von ihm
gepachteten Grundstücken vorzugehen, sobald von der Orts-
polizeibehörde in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt
gemacht worden ist, daß für ihren Bezirk oder einen Theil
desselben das Bedürfniß einer allgemeinen Vertilgung der
Feldmäuse vorliegt.

§ 2. Die Art und Weise der Vertilgung:
entweder durch gut construirte Fallen, welche in die
Ausgänge der Mäufelöcher eingeführt werden ;
oder durch frisch bereitete, im Handel käufliche Phosphor-
präparate (Pillen) oder mit Strychnin vergiftete
Getreidelörner, die man in dieselben Löcher einstreut
oder in Drainröhren legt;

. oder durch Anlegung vertikaler Löcher, welche man
mittelst kleinen Erdbohrers herstellt und in welche die
Mäuse bei ihren Wanderungen hineinfallen;

. oder durch Anlegung von kleinen Gräben mit vertikalen
sSeitenwändem in deren Sohle glasirte Töpfe einzulassen
ind;

e. oder durch Räuchermaschinen
bleibt den einzelnen Grundbesitzern oder Pächtern überlassen,
solange nicht von der Polizeibehörde bestimmte Vertilgungs-
mittel angeordnet werden.

J 3. Wer zuwider der Vorschrift im § 1 und 2 die
Anwendung dieser Mittel oder des angeordneten Mittels
zur Vertilgung der Feldmäuse unterläßt, verwirkt eine Geld-
strafe bis zur Höhe von 30 Mark oder verhältnißmäßige
Haftstrafe.

§ 4. Vorstehende Verordnung tritt mit dem 1. März 1903
in Kraft.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.
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Nr. 45. Oels·e den 12. Februar 1903.
Die Abholung der Militarstammrollen und die
Formulare zu den Vorüellungslisten betreffend.

Die Herren Gutsvorsteher und die Gemeindevorstände
ersnche ich, die Militärstammrollen sowie die Formnlare zu
den Vorstellungslisten in der Zeit vom l4. bis 20.
d. Mis. durch sichere Boten hier abholen zu lassen.

 

Nr. 46. Oels, den 2. Februar 1902.

Das Musterungsgeschaft pro 1903 betreffend.
Den Magisträtem Gntsvorstehern und Gemeinde-Vor-

ständen des Kreises theile ich in Gemäßheit des § 62 ad 2
der Wehrordnung vom 22. Juli 1901 hierdurch mit, daß
die Musterung der Militärpflichtigen des hiesigen Kreises
durch die Ersatz-Commission am 23., 24. und 25. Februar cr.
im Schüizmhause zu Zernfladt und am 26., 27. nnd
28. jehtnar, sowie 2.,» 3., 4. »und 5. ‚Mir; tr. in Bahns’
Jtnla eu hietltlbst stattfinden wird.

ie Vorsteher müssen mit den Mannschaften an jedem
Tage früh 7 Uhr zur Stelle sein, bei ihrem Eintrefsen die
Vorstellungs- und Verleseliste sofort zur Durchsicht vorlegen
und etwaige Nachträge unter Vorlegung eines vollständigen
Listenauszuges und des Loosungs- bezw. Geburtsscheines
anmelden.

Zur Vorstellung gelangen die Militärpflichtigen aus
den einzelnen Ortschaften nach folgender Ordnung:

I. Im Schützenhause zu Bernstadtt
‚Montag, den 23. Februar rr.:

Stadt Berustadt, Vorstadt Vernstadt, Buchwald, Cunzen-
dors, Fürsten-Ellguth, Galbitz, Gimmel, Korschlitz, Krascheu.

Dienstag, den 24. Februar rr.:
Lampersdorf, Langenhof, Laubsky, Klein-, Mittel-, Ober-
und NiedersMühlatfchütz, Nieder-Mühlwitz, Ober-Mühlwitz,
Staate, Neudorf, b.-V., Pangau, Patschley, Postelwitz, Nieder-
Prietzen, Ober-Prietzen, Reesewitz, Sadewitz, Neu-Schmollen,
Schönau, Schützendorf, Stronn.

Mittwoch, den 25. Februar cr.:
Ulbersdorf, Vielguth, Vogelgesang Wabnitz, Weidenbach,
Wilhelminenort, Woitsdorf, Zantoch, Ziegelhof, Groß-Zöllnig,sx
Klein-Zöllnig.

II. Jn Bahus’ Anlagen zu Oels:
Donnerstag den 26. Februar tr.:

Stadt Oels.

 

 



. „freitag, den 27. Februar er.:
Allerheiligen, Vartierey, Vogschütz, Bohrau, Briefe, Buko-
wiutke, Buselwitz, Carlsburg Crompusch, Cronendorf, Cuners-
dors, Dammer, Dobrischau, Düberle, Dörudorf, Domatschine,
Eichenhof.

‚ Sonnabend, den 28. Februar rr.:
Eichgrund,, Alt-, Groß-, Klein-, Neu-Ellguth, Görlitz, Groß-
Graben, Grüueiche, Grüttenberg, Gutwohne, Hönigern, Gut
Hundsfeld Stadt Huiidsfeld

_ Montag, den 2. März rr.:
Jackschönau, Jäntschdorf, Jenkwitz, Dorf Juliusburg, Stadt
Julius-barg Kaltvoriverk, Kritschen, flaumig, Langewiese,
Leuchten, Loischwitz, Ludwigsdorf, Maliers, Medlitz, Mirkan,
Netsche, Neudorf b.-J., Neuhaus, Neuhof b.-R., Neuhof b.-W.,
Klein-Oels, Oppeln und Neugarten, Ostrowine.

, Dienstag, den 3. März rr.:
Klein-Peterwitz, Peute, Pischtacoe, Pontwitz, Pühlau, Raate,
Rathe, Rotherinne, Sacrau, Schickerwitz, Schleibitz, Schmarse,
Nieder- und Ober-Schmollen, Schmoltschütz, Schwierse
Schwundnig, Sechs-tiefem Sibyllenort.

» Mittwoch, 4. März er:
Spahlitz, Stampeii, Stein, Strehlitz, Süßwinkel, Tschertwitz,
Groß- uud Klein-Weigelsdorf, Weißensee, Wiesegrade, Wild-
schütz, Würtemberg, Zesfel, Zucklau.

« Die Entscheidung über die Reklamationen der militär-
pflichti en, sowie der Reseroistew Eandwehrleuttz Ersatz-
reseroi en und ausgebildeten Dandsiurmpslirhtigen durch die
verstärkte Ersatz-Commission findet in Bernsladt am letzten
Gestellungstage, den 25. Februar, nach Beendigung des
Winsterungsgeschäftes und in Orts Donnerstag, den
5. man rr., früh 8 Uhr, statt.

Die betreffenden Mannschafteu haben sich mit ihren
Angehörigen, auf deren Alter, Gebrechlichkeit und Erwerbs-
unfähigteit sich die Reklamation stützt, an den genannten
Tagen ohne besondere Vorladung im Geschäftslokal ein-
zufindenz die Ortsvorstände veranlasse ich, die Reklamanten
hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Die oorsrhristsmäßig angeserti ten Reklamationen nebsi
den dazu gehörigen Jragebogeu sgind bis spatesiens den
18. Februar er. hierher einzusendeu

Die Doosnng der Militiirpsiirhtigeu des laufenden
Sahrganges sindet Donnerstag, den 5. man rr., in Dahns’
Anlagen hierselbsi statt, wobei jedoch das persönliche Er-
scheinen der Maunschaften nicht erforderlich ist.

Für rechtzeitige Beorderung der Manuscbaften und das
pünktliche Erscheinen derselben im Geschäftslokal, sowie dafür,
daß jeder Militärpflichtige, der bereits in den Vorjahren
gemustert worden ist, seinen Loosungsschein zur Hand hat,
ist Sorge zu tragen.

Wer durch Krankheit am Erscheinen im Musteruugs-
termin verhindert ist, hat ein ärztliches Attest einzureichen.
Dasselbe ist durch die Polizeibehörde zu beglaubigen, sofern
der ausstellende Arzt nicht amtlich angestellt ist.

Gemüthskranke, Blödsinnige, Krüppel u. s. w. sind auf
Grund eines derartigen Attesies von der persönlichen Ge-
stelluug entbunden. Militürpflichtige, welche in den früheren
Jahren krank gewesen sind, sowie mit Epilepsie behaftete
Leute haben den Nachweis der Krankheit entweder durch ein
amtlich beglaubigtes ärztliches Attest oder durch drei glaub-
hafte Zeugen zu führen.

-- Die SchulamtssCandidaten haben ihre Prüqu szeugnisse
bei sich zu führen, Venchbandtrüger haben ihr ruchband,
Brillenträger ihre Brille mitzubringen  
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wer ich der Gestellung böswilli entzieht, wird als
unsicherer iensipfslichtiger behandelt, ann anßerteriuinlich
gewustert nnd so ort zum Dienst eingestellt werden.

Von den Städten muß ein Deputirter und von den
Landgeuieinden müssen die Ortsvorsteher die Mannschafteu
begleiten unv darauf halten, daß dieselben in nüchternem
Zustande erscheinen und sich auch unterwegs ruhig und
ordentlich betragen.

Zum Musterungstermine sind die Stammrollen nebst
Geburtslisten, die Vorstellungs- und Verleselisteu mit zur
Stelle zu bringen. ..

. In Detress der Luhrung der Listen oerweise irh auf
meine üreisblatt-Versn ung ooin 28. man 1888, Kreis-
blatt pro·1888, Seite 2, und bemerke, daß in der Dor-
stellungsliste hinter jedem Jahrgang genügender Raum zu
etwaigen Uachtragungen gelassen werden maß.

Jn die Verleseliste müssen die Namen genau nach Jahr-
gäugen in derselben Reihenfolge eingetragen werden, wie in
der Vorstellungsliste. Für die Jahrgänge 1881, 1882 unb
1883 sind je besondere Dorstellungs— bezw. verleselisten
anzufertigen da an jedem Tage aus sämmtlichen Ortschaften
zunächst die Militärpflichtigeu des Jahrkxanges 1881, dann
diejenigen des Jahrganges 1882 und zuletzt die des Jahres
1883 vorgestellt werden sollen.

Nr. 47. Vreslaufden 19. Januar 1903.
Landes-polizeiliche Anordnung.

Auf Grund des Reichsgesetzes vom 7. April 1869,
betreffend Maßregeln gegen die Rinderpest (V. G.-B. 6. 105)
unb der dazu ergangenen revidirten Instruktion vom 9. Juni
1873 (R.-G.-Bl. 6. I47) wird zur Verhütung der Ein-
schleppung und Verbreitung der Rinderpest unter Aufhebung
uachstehender Vorschriften:

1. Der Laudespolizeilichen Anordnung vom 12. Juli 1881
(Aufzerordentliche Beilage zum Amtsblatt S. 213)
sowie der dazuerlassenen Nachtragsbestimmungen und zwar:

2. Verordnung vom 26. 9. 1881 Amtsblatt Stück 40
6. 289,

3. Verordnung vom 21. 11. 1881 iAmtsblatt Stück 47
6. 327, "

4. Verordnung vom 6. 2. 1882 Amtsblatt Stück 6 6. 36,
5.
6

 

 

Verordnung vom 8. 5. 1882 Amtsblatt Stück 21 6. 125,
. Landespoltzeiliche Anordnung vom 11. 12. 1882 Amts-

bIatt Stück 50 S. 358,
. Landespolizeiliche Anordnung vom 29. 5. 1883 Amts-
blatt Stück 23 6. 148,

. Landespolizeiliche Anordnung voui 14. 3. 1885 Extra-
blatt zu Amtsblatt Stück 11,

. Landespolizeiliche Anordnung vom 18. 6. 1885 Amts-
blatt Stück 26 S. 175,

10. Landespolizeiliche Anordnung vom 2. 3. 1887 Amts-
blatt Stück 10 6. 75,

11. Verordnung vom 17. 11. 1888 Amtsblatt Stück 47
6. 467,

12. Belanntmachung vom 10. 4. 1890 Extrablatt zu Amts-
blatt Stück 16, ·

13. Verordnung vom 17. 12. 1894 Amtsblatt Stück 52
6. 529, «

14. Landespolizeiliche Anordnung vom 12. 12. 1896 Amts-
blatt Stück 51 6. 495,

15. Landespolizeiliche Anordnung vom 11. 1. 1898 Amts-
blatt Stück 3 6. 23,

16. Verordnung vom 14. 2. 1898 Amtsblatt Stück 8 6. 63,
17. Verordnung vom 25. 7. 1898 Amtsblatt Stück 31

6. 277,
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18. gerordnung vom 19. 12. 1899 Amtsblatt Stück 51
‘ . 481,
‘19. Verordnung vom 20. 1. 1901 Amtsblatt Stück-r S. 17,
20. Verordnung vom 24. 1. 1901 Amtsblatt Stück 5 S. 21,
21. Verordnung vom 29. 3. 1901 Amtsblatt Stück 14

S. 101,
für den Umfang des Regierungsbezirks Breslau bis auf
weiteres folgendes angeordnet:

I. Einführverbote nnd Einfnhrbeschränkungem

§ 1.
Die Ein- und Durchfuhr von lebendem Rindvieh,

lebenden Schafen und Ziegen aus Rukzland und den Hinter-
ländern von Oefterreich-Ungarn ist verboten.

Die Ein- nnd Durchfuhr von lebendem Vieh aus
Oefterreich-Ungarn, sowie von thierischen Rohstoffen und
Gegenständen , welche Träger des Ansteckungsstoffes von
Thierfeuchen sein können, ferner der Weideverkehr und die
Benutzung von Thieren zur Feldarbeit regeln sich nach den
Bestimmungen des Viehseuchen -Uebereinkommens zwischen
Deutschland und Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891
(R.-G.-Bl. 1892 S. 90) und den hierzu erlassenen An-
ordnungen. . .

§ 2.
Die Ein- und Durchfuhr aller von Rindvieh, Schafen

und Ziegen stammenden Theile in frischem Zustande mit
Ausnahme von Milch, Sahne, Butter, Käse, desgleichen die
Ein- und Durchfuhr von Dünger und von nicht in Säcken
verpackten Lumpen aus Rußland und den Hinterländern von
Oesterreich-Ungarn ist verboten.

' Die Ein- und Durchfuhr von in Säcken verpaekten
umpen, sowie der uachbenannten, von Rindvieh, Schafen

. er Ziegen stammenden Theile und Erzeugnisse-
a. vollkommen trockene oder gesalzene Häute und Därme,
b. gefchmolzenes Talg in Gefäßen oder Blöcken,
c. vollkommen lusttrockene und von Weichtheilen befreite

; Knochen, Hörner und Klauen,
:. ‚_d. Knochenmehl,

e. Wolle und Haare, wenn sie in Säcke verpackt sind,
f. Blutkuchen (Blutdünger), wenn sie fein pulverisirt find

oder zu Pulver gerieben werden können und vollkommen
geruchlos sind,

g. vollkommen durchgepökeltes Fleisch, -
ist gestattet,- soweit das Reichsgesetz, betreffend die Schlacht-
vieh- und Fleischbeschau vom 3. Juni 1900 (R.-G.-Bl.
S. 547) und die dazu ergangenen und künftig ergehenden
Ausführungsordnungen dem nirht Beschränkungen auferlegen.

Soweit die Einsuhr dieser Gegenstände über Oesterreich-
Ungarn erfolgt, ist sie auf sämmtlichen die Landesgrenze des
diesseitigen Bezirks überschreitenden Zollftraßen, aber nur
auf letzteren und nur, nachdem durch Prüfung der diesseitigen
geglättet! die vorgeschriebenen Eigenschaften festgestellt sind,

Die Prüfung erfolgt kostenfrei durch die Grenzon-
beamten oder erforderlichen Falles durch die beamteten Thier-
ürzte bei sammtlichen Grenzzollämtern des hiesigen Bezirks.

§ 3.
Thiere, sowie thierische und sonstige Sto e, die ent e en

den vorstehenden Verboten über die Landexfgrenze gefügrt
und hierbei in Beschlag genommen werden, sind sofort unter
polizeilicher Aussicht zu tödten oder zu vernichten oder zum
Gebrauch nnschadlich zu machen und zu vergraben.

Die durch die Befchlagnahme und Tödtung des Viehs
und durch die Beseitigung der Thierkörper oder Stoffe er-
wachsenden unvermeidlichen Kosten sind, soweit sie aus der  

Staatskasse zu bestreiten sind, bei dem Regierungspräsidenten
zur Erstattung anzumelden. .

«Jst die Thatsache der unerlaubten Ueberführung über
die Grenze zwar nicht erwiesen, liegt aber der Verdacht der
Einschmuggelung vor, so sind die in Beschlag genommenen
Gegenstände abzusondern und polizeilich zu überwachen.
Außerdem ist der zuständigen Polizeibehörde sofort Anzeige
zu machen. Findet die letztere bei näherer Prüfung den Ver-
dacht der Einschmuggelung zweifellos unbegründet, so hat sie
die betreffenden Gegenstände frei zu geben, andernfalls hat
sie, wenn die Verwerthung solcher Gegenstände von ihr auf
Grund der eingeholten Aeußerung des beamteten Thierarztes
für zulässig erachtet wird, dieselben der Zollbehörde zur Ver-
werthung in der vom Thierarzt für zulässig erklärten Weise
zu übergeben.

Der Zollbehörde sind in beiden Fällen die Ver-
handlungen über die Erhebung des Thatbestandes vorzulegen,
so daß von dieser aus die Anträge auf Einleitung des ge-
richtlichen Strafverfahrens gestellt werden können.

II. Rindviehregifter und Rindviehbücher.
« 4

In den Amtsbezirken Fürftltch-Neudorf, Bralin, Waldv-
witz und Neumittelwalde des Kreises Groß-Wartenberg und
in den Amtsbezirken Droschkau, Schmograu , Glaufche,
Schadegur-Sgorsellitz,Kaulwitz, Skorischau,Butschkau,Deutsch-
Marchwitz, Buchelsdorf, Lorzendorf, Hennersdorf, Giesdorf,
Strehlitz, Wallendorf, Nafsadel, Grambschütz, Eckersdorf,
Sterzendorf und Dammer, sowie in den Städten Namslau
und Reichthal des Kreises Namslau sind nach dem an-
liegenden Formular I. für jeden Guts- und Landgemeinde-
bezirk Rindviehregister in zwei Ausfertigungen und für jeden
Stadtbezirk in einer Ausfertigung zu führen. Die For-
mulare werden kostenfrei verabfolgt.

ö

Jn Stadtbezirken hat die Ortspolizeibehörde die Rind-
viehregister zu führen.

Jn den Guts- und Gemeindebezirken liegt die Führung
der einen Ausfertigung den Guts- und Gemeindevorstehern,
der andern den Amtsvorftehern ob. Letztere haben außer-
dem die von den Guts- und Gemeindevorstehern gesührten
Ausfertigungen der Rindviehregister zu prüfen und festzustellen

Wo die Ortsvorsteher der deutschen Sprache nicht
mächtig, oder sonst nach dem Urtheil der Aufsichtsbehörde
nicht völlig befähigt sind, ist die Führung der Rindoiehregister
besonderen Viehrevisoren zu übertragen, die vom Landrath
ernannt und durch Handschlag an Eidesstatt verpflichtet werben.

' 6§ .
Jn die Register ist nach Anleitung des Formulars der

gesammte Rindviehbestand eines jeden Vieh haltenden Ge-
meindemitgliedes einzutrageu, desgleichen jeder Ab- und Zu-
gang unter Beifügung des Namens und Wohnorts des
äufers oder Erwerbers, sowie des Verkäufers u. f. w.,

insofern der Kauf oder die Erwerbung und der Verkauf
u. f. w. nicht auf Märkten geschehen, was in den Registern
zu vermerken ist. Erfolt der Abgang durch Tod des
Thieres, so ist dies gleichfalls zu verwerten.

Ebenso ist in die Register einzutrageu, wenn für das
betreffende Thier ein Ursprungszeugnifz (vgl. § 11 ff.) ver-
langt wird.

§ 7.
Jeder Vieh haltende Wirth ist verpflichtet, alle Ver-

änderungen des Rindviehstandes innerhalb 24 Stunden in
Stadtbe irken der Ortspolizeibehörde, auf dem Lande dem
Ortsvorsteher oder Viehrevisor anzuzeigeu. Letztere haben
alle 14 Tagen dem Amtsvorsteher die Veränderng zur



Kenntniß zu bringen, der hiernach das in seinem Besitze be-
findliche Register zu berichtigen hat.

Kälber sind spätestens 4 Wochen nach der Geburt an-
zumelden.

Jn den Guts- und Gemeindebezirken hat der Neu-
eintragung von Rindvieh in das Register eine Besichtigung
des Viehstückes durch den Ortsvorsteher voranzugehen. Zu
diesem Zweck hat der Besitzer das einzutragende Viehstück
dem Ortsvorsteher vorzuführen. Nur wenn ein Ursprungs-
zeugniß, oder ein zollamtlicher Legitimations- oder Versende-
schein (§ 11 ff. 25) für das Viehstück vorgelegt wird, darf
die Neueintragung ohne vorherige Besichtigung erfolgen.

Jn den Städten bleibt es der Ortspolizeibehörde über-
lassen, die Vorführung von Rindvieh, für das Ursprungs-
zeugnisse oder zollamtliche Legitimations- oder Versende-
scheine nicht vorgelegt werden, vor der Neueintragung in
das Register zu verlangen, und sind die Besitzer des Viehs
verpflichtet, einem solchen Verlangen nachzukommen

8
Die Führung der Register von Seiten der Ortsvorsteher

und der Viehrevisoren auf dem Lande unterliegt der Ueber-
wachung durch die Amtsvorsteher. Diese dürfen zur Unter-
stützung die Gendarmen des Bezirks in Anspruch nehmen.
Die Registerführung in der Stadt und auf dem Lande
unterliegt ferner der außerordentlichen Revision der Grenz-
und Kreisthierärzte bei Gelegenheit ihrer Dienstreisen.

Jede Revision ist im Register zu verwerten. Die
Grenzbeamten sind berechtigt, von den Viehregistern Einsicht
zu nehmen und Revisionen abzuhalten.

9

 

Jn allen Guts-, Landgemeinde- und Stadtbezirken, in
denen Viehregister geführt werden, sind von den dort wohn-
haften Schlächtern und Viehhändlern Viehbücher zu führen,
in die jedes von ihnen angekaufte, zum Schlachten bestimmte,
oder in ihren Stall eingestellte Rind von ihnen einzutragen
ist. Binnen 24 Stunden nach jeder Einstellung von Vieh
in einem solchen Bezirk ist dem Ortsvorsteher oder Vieh-
revisor, in den Städten der Ortspolizeibehörde, unter Ueber-
reichung der Ursprungszeugnisse oder sonstigen Legitimations-
scheine davon Anzeige zu machen, auch in der gleichen Frist
die erfolgte Schlachtung oder der Wiederverkauf anzuzeigen.

Die Viehbücher unterliegen ebenfalls der Revision der
in § 8 bezeichneten Beamten.

§ 10.
Für den Bereich der an der Grenze zunächst liegenden

Bezirke bleibt vorbehalten, sofern die darin befindlichen Orte
überwiegend aus vereinzelten Gehöften (Ausbauten) bestehen,
die Anlegung besonderer Viehbücher für jede Vieh haltende
Besitzung neben dem gemeinschaftlichen Viehregister an-
zuordnen.

Ebenso wird die Anordnung vorbehalten, daß sich in
diesen Bezirken die städtischen Polizeibehörden und Amts-
vorfteher die Abs und Zugänge von Rindvieh behufs besserer
Kontrolle gegenseitig mitzutheilen haben.
III. Rindviehtransport innerhalb der Zone, in

der Rindviehregister zu führen sind.
Rindviehauftrieb auf Märkte.

g 11.
Innerhalb der Zone, in der nach § 4 Rindviehregister

zu führen sind, muß jeder, der- Rindvieh über die Grenze
der Guts-, Dorf- oder Stadtfeldmark des Standortes des
Rindviehs treibt oder sonst —-·- abgefehen von dem Transport
auf der Eisenbahn -— befördert, ein nach dem Formular II.
ausgefertigtes Ursprungszeugniß besitzen und zwar auch dann,
wenn Rindvieh in diese Zone von außerhalb auf andre
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Weise als auf der Eisenbahn eingeführt wird. Dem Re-
gierungspräsidenten bleibt es vorbehalten, für solche Bezirke,
in denen es üblich ist, Rindvieh zu Feldarbeits- und sonstigen
Spanndiensten zu verwenden, diese Vorschrift außer Kraft
zu fegen.

Wird Rindvieh aus Gegenden, wo Ursprungs-
zeugnisse nicht ausgestellt werden, z. B. aus Süd-
deutschland, mit der Eisenbahn eingeführt, so darf es vor
Ablauf der in den Ursprungszeugnissen zu bescheinigenden
Standfrist von 14 Tagen (§ 14) innerhalb der in § 4 ab-
gegrenzten Zone nicht über die Feldmarksgrenzen des Aus-
ladeortes oder, wenn es außerhalb der Zone ausgeladen
wird, nicht nach einem Ort innerhalb dieser Zone verbracht
werden, bevor der für den Ausladeort zuständige Landrath
hierzu eine schriftliche Genehmigung ertheilt. Die Ge-
nehmigung darf«nnr dann ertheilt werden, wenn ein sicherer
Nachweis über den Ursprung der Thiere erbracht wird.

Der Landrath kann allgemein oder für einzelne Stationen
auch die Ortspolizeibehörden zur Ertheilung solcher Ge-
nehmigung ermächtigen

§ 12.
Für Rindvieh, das auf Märkte aufgetrieben wird, sind

im ganzen Umfang des Regierungsbezirks Ursprungszeugnisse
erforderlich und zwar auch dann, wenn es am Marktort
zugleich seinen Standort hat.

§ 13.
Die Ursprungszeugnisse sind auf dem Lande von den

Ortsvorstehern, in den Städten von der Ortspolizeibehörde
unter Benutzung der ihnen kostensrei verabsolgten Formulare
in deutscher Sprache auszustellen und mit Siegel und Unter-
schrift zu Verschen.

Die Aufstellung darf innerhalb der Zone, in der nach
§ 4 Rindviehregister zu führen sind, nur auf grünem Papier
erfolgen, während im übrigen rothes Papier zu verwenden ist.

Ursprungszeugnisse für Vieh, welches mit der
Eisenbahn befördert werden soll, sind dem ganzen
Inhalt nach von den Amtsvorstehern zu bestätigen
und ebenfalls mit Siegel und Unterschrift zu ‚nerfehen.

Den Amtsvorstehern bleibt es vorbehalten, m einzelnen
Fällen vor der Bestätigung die Vorprüfung durch den
Gendarmen zu verlangen.

Für den Transport von Vieh auf Landwegen ge-
nügt die Ausstellung des Zeugnisses durch den Ge-
meinde-(Guts-)Vorsteher.

§ 14.
Jn den nach Anleitung des Formulars auszustellenden

Ursprungszeugnissen sind Geschlecht, Alter, Farbe und» »Ab-
zeichen, etwaige sonstige Merkmale der einzelnen Viehstucke,
ferner der Transportweg, der Transport und der Transport-
zweck, sowie der Anfangs- und Endtag der Transportfrtst
bezw. Gültigkeitsdauer, die aus höchstens 3 Tage zu bemessen
ist, anzugeben. Dieselben Angaben haben die vom Landrath
oder der Ortspolizeibehörde nach § 11 Abs. 3 aus-
zustelleuden Erlaubnißfcheine zu enthalten. Außerdem ist ‚in
den Ursprungszeugnissen zu bescheinigen, daß das Rindvteh
während der letzten 14 Tage am Orte geftanden hat und
daß der Ort seit 14 Tagen seuchenfrei ist.

Hat Rindvieh an seinem letzten Standort noch nicht
volle 14 Tage gestanden, so können trotzdem Ursprungs-
zeugnisse ausgestellt werden, «edoch nur dann, wenn durch
am früheren Standorte ausgestellte Ursprungszeugnisse über
die zu 14 Tage fehlende Zeit und über die Seuchenfreiheit
des Standortes während diefer Zeit unzweifelhaft Nachweis
geführt wird.

 



Für Rindvieh, das zu Arbeits-, Züchtungs - und
Weidezwecken über die Grenze der Guts-, Dorf- und Stadt-
«feldmark seines Standortes geführt wird, können die Ur-
sprungszeugnisse ausnahmsweise mit einer Gültigkeitsdauer
bis zu einem Jahre und in Form von Gesammtzeugnissen
ausgestellt werden.

Soll Rindvieh, das auf Grund eines vom Landrath
soder von der Ortspolizeibehörde nach § 11 Abs. 3 er-
theilten Erlaubnißscheines nach einem Orte der im § 4
bezeichneten Zone eingeführt ist, noch ehe es an diesem Orte
14 Tage gestanden hat, nach einem andern Orte weiter ge-
schafft werden, so kann der für erstern Ort zuständige Land-
rath ausnahmsweise durch einen neuen Erlaubnißschein, der
aber ebenfalls den Anforderungen des ersten Satzes in diesem
Paragraphen zu entsprechen hat, den Transport genehmigen.
Der Landrath ist befugt, zur Ausstellung auch dieser Er-
laubnißscheine die Ortspolizeibehörde zu ermächtigen.

§ 15.
Jm Falle der Neueinstellung eines Rindes in einem

Guts-, Landgemeinde- oder Stadtbezirk der Zone, in der
Rindviehregister zu führen sind (g 4), sowie im Falle des
beabsichtigten aber unterbliebenen Verkauss eines Rindes auf
Märkten muß das ausgestellte Ursprungszeugniß, sowie der
vom Landrath ausgestellte Erlaubnißschein innerhalb
24 Stunden nach der Ankunft oder der Rückkehr des Thieres
dem Ortsvorsteher, in Städten der Ortspolizeibehörde zur
Berichtigung des Viehregisters ausgehändigt bezw. zurück-
gegeben werden-.

Der Ortsvorsteher hat die Zeugnisse dem Amtsvorsteher
zur Aufbewahrung zu überweisen. Die Vernichtung der
Zeugnisse darf nicht vor Ablauf eines Jahres erfolgen.

§ 16.
Zur Nachtzeit und zwar in den Monaten vom 1. Ok-

tober bis 1. April von Abends 9 Uhr bis früh ö Uhr, in
den übrigen Monaten von Abends 10 Uhr bis früh 4 Uhr,
ist in der Zone, in der Rindviehregister zuführen sind, jeder
nicht auf der Eisenbahn erfolgende Transport von Rindvieh
Biber die Grenze der Guts-, Dorfs oder Stadtfeldmark ver-
oten.

Auf diejenigen Theile des Regierungsbezirks, für welche
auf Grund der §§ 119 und 123 des Vereinszollgesetzes vom
1. Juli 1869 (B.-G.-Bl. S.317 ss.) die Transporteontrolle
eingeführt ist, findet diese Vorschrift keine Anwendung.
Vielmehr gelten für diese ausschließlich die auf der Rückseite
des Formulars zu den Ursprungszeugnissen abgedruckten
Bestimmungen des § 21 Abs. 3 des Vereinszollgesetzes.
IV. Verladung von Rindvieh auf Eisenbahnen.
a. Verladungen innerhalb der Zone, in welcher Rindvieh-

register zu führen sind. (§ 4.)
§ 17.

» Die Verladung von Rindvieh auf Eisenbahnen darf
innerhalb der Zone, in der Rindviehregister zu führen sind
(§ 4), nur auf der Station Namslau und nur an den durch
den Landrath des Kreises Namslau im Kreisblatt für diese
Station bekannt gemachten Berladungstagen erfolgen.

Ausnahmsweise können vom Landrath Verladungen auf
anderen Stationen und an anderen als den durch Kreis-
blattbekanntmachung festgestellten Tagen genehmigt werden.

Die Kosten der nach § 18 Absatz 1 Nr. 2 erforder-
lichen thierärztlichen Untersuchung trägt in diesem Falle der
Versender.

« § 18.
Die Zulassung von Rindvieh zum Eisenbahntransport

innerhalb der vorbezeichneten Zone ist einerlei, ob das  
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Rindbieh innerhalb oder außerhalb der Zone seinen Stand-
ort hat, außerdem an folgende Bedingungen geknüpft:

1. Der Versender bedarf eines Erlaubnißscheines des-
jenigen Landraths, in dessen Kreise das Vieh seinen
Standort hat. Der Erlaubnißschein darf eine Gültig-
keitsdauer von höchstens 10 Tagen haben, innerhalb
deren die Verladung bewirkt sein muß. Jn dem Schein
ist unter Angabe der Verladungsstation, der Stückzahl
und eines genauen Signalements der zu versendenden
Thiere zu bescheinigen, daß die einzelnen Thiere während
der letzten 14 Tage an einem und demselben Orte des
Kreises gestanden haben und daß dieser Ort seit
14 Tagen seuchensrei ist.

Haben einzelne Thiere am letzten Standort noch
nicht 14 Tage gestanden, so ist zu bescheinigen,
a. daß die Thiere während der letzten bestimmt an-

zugebenden Tage an dem einen Ort gestanden haben,
und daß dieser Ort an diesen Tagen seuchenfrei ge-
wesen ist;

b. daß die Thiere nach den beigebrachten Ursprungs-
zeugnissen die zu 14 Tagen fehlende Zeit an einem
anderen Orte gestanden haben und daß dieser andere
Ort während dieser Zeit seuchenfrei gewesen ist.
Dieser Erlaubnißschein darf nur auf Grund eines

vom Versender vorzulegenden Ursprungszeugnisses
(§ 11 ff.), das im Besitz des Landraths verbleibt, aus-
gestellt werden.

2. Ferner ist eine Bescheinigung des zuständigen beamteten
Thierarztes darüber erforderlich, daß die zu ver-
sendenden Thiere am Tage der Verladung und zwar
bei dieser selbst untersucht und einer ansteckenden Krank-
heit nicht verdächtig befunden worden sind.

3. Ueber die erfolgte Verladung und den Verladungsort
bedarf der Versender einer Bescheinigung des Stations-
vorstandes.

Der Erlaubnißschein und die Bescheinigung zu 2 unb
3 werden kostenfrei in einmaliger Ausfertigung nach Formular
111. ertheilt und bleiben tm Besitz des Transportführers,
der sie auf Verlangen den zuständigen Beamten vorzuzeigen
hat. Die Kosten der amtsthierärztlichen Untersuchungen
fallen abgesehen von § 17 Absatz 3 der Staatskasse zur Last.

Die Landräthe und die Vorstände der Verladungs-
stationen führen über die Versendung Conrrollregister.

Die für jeden Kreis als zuständig zu betrachtenden
Grenz- bezw. Kreisthierärzte werden durch die Kreisblätter
bekannt gemacht. ·

 

§ 19.
Jedes Rind, das in der im § 17 bezeichneten Zone

auf der Eisenbahn verladen werden soll, ist mit einem
Brandzeichen auf dem rechten Horn, bei dessen Fehlen auf
dem linken zu versehen, enthaltend den Ansangsbuchstaben
des Kreises, aus dem das Rind herstammt, sowie die Nummer,
unter der es im Erlaubnißscheine bezeichnet und aufgeführt ist.

Fehlen beide Hörner, so kann das Brandzeichen weg-
fallen. Jedoch ist dann dieser Mangel in dem Erlaubniß-
schein zu vermerken. Das Vrandzeichen kann unmittelbar
vor der Verladung von dem beaufsichtigenden Thierarzt dem
Rinde ausgedrückt werden. § .

20.
Für Rindvieh, das auf Märkte innerhalb der im § 4

bezeichneten Zone zum Zwecke des Verkaufs aufgetrieben
wird, aber in einem anderen Kreise als desjenigen des-
Marktortes seinen Standort hat, darf die Z ässigkeit der
Verladung aus der Eisenbahn von dem Landrath des
Standortes im Voraus bescheinigt werden. Sie ist in
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diesem Falle auf dem für das Rindvieh ausgestellten Ur-
sprungszeugnisse zu verwerfen, unb es darf daraufhin der
vorgeschriebene Erlaubnißsehein von dem Landrath des
Marktortes ausgefertigt werden.

Bleibt das Vieh unverkaust, so hat der Besitzer des
Ursprungszeugnisses binnen 24 Stunden nach der Rückkehr
des Thieres nach dem Standort innerhalb der Registerzone
dem Ortsvorsteher bezw. der städtischen Polizeibehörde, der -
bezw. die das Zeugniß ausgestellt hat, dasselbe zur Berichtigung
des Viehregisters zurückzureichen

Der Ortsvorsteher hat demnächst das Zeugniß dem
Amtsvorsteher zur Aufbewahrung zu übersenden.

b. Verladung au’erhalb der Zone, in welcher Rindvieh-
Reg ·ter zu führen sind (§ 4).

§ 21.

 

   

Außerhalb der im § 4 bezeichneten Zone ist zur Ver--
ladung von Rindvieh, die auf jeder Station erfolgen dars, .
lediglich ein Ursprungszeugniß (§ 11 ff.) nach Formular II.
erforderlich, auf dem der Stationsvorstand den Ort und
Tag der Verladung zu bescheinigen hat.

Auf dieses Zeugniß, das der Begleiter des Transports
in Verwahrung behalten muß, finden die Vorschriften des
§ 13 unb- des § 14 Absatz 1 und 2 Anwendung. Es ist
sonach mit einer Gültigkeitsdauer von höchstens drei Tagen,
innerhalb deren die Verladung bewirkt sein muß, auszustellen.

§ 22.
Soll jedoch auf Stationen außerhalb der im § 4 be-

zeichneten Zone Rindvieh verladen werden, das in dieser
Zone seinen Stand hat, so bedarf es auch in diesem Falle
eines Erlaubnißscheines und der zuvorigen thierärztlichen
Untersuchung und Bescheinigung nach § 18, sowie des Horn-
brandzeichens nach § 19.

Die Kosten der amtsthierärztlichen Untersuchung trägt
der Versender.

§ 23.
Für Rindvieh, das auf Märkte außerhalb der im § 4

bezeichneten Zone zum Zweck des Verlaufs aufgetrieben
wird, aber innerhalb dieser Zone seinen Standort hat, darf
die Zulässigkeit der Verladung wie im Falle des § 20 von
dem Landrath des Standortes zwecks späterer Ertheilung
des Erlaubnißscheines durch den Landrath des Marktortes
im Voraus bescheinigt we1den. Die Vorbedingungen für
Ausstellung des Erlaubnißscheines sind dieselben wie die im
§ 20 angegebenen, auch greifen für den Fall, daß das Thier
unverkauft bleibt, die in demselben Paragraphen getroffenen
Bestimmungen Platz

c. Gemeinschaftliche Bestimmungen.
§ 24.

Der die Verladung überwachende Thierarzt ist er-
mächtigt, die nach seinem pflichtmäßigen Ermessen der Ein-
schmuggelung verdächtigen Rinder von der Verladung und
Versendung auf der Eisenbahn auszuschließen, und verpflichtet,
der zuständigen Polizeibehörde Anzeige zu erstatten, die nach
den Vorschriften des § 3 zu verfahren hat.
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Jn allen denjenigen Fällen, in denen nach vorstehenden
Vorschriften Ursprungszeugnisse erforderlich sind, gelten als
Ersatz hierfür die auf Grund der §§ 119-—123 des Vereins-
Illgesetzes ausgestellten zollamtlichen Legitimations- oder

ersendescheine.
Rindvieh, das aus Gegenden eingeführt wird, in denen

Ursprungszeugnisse nicht ausgestellt werden, darf vor Ablauf
der zur Ausstellung eines Ursprungszeugnisses erforderlichen
Standfrist von 14 Tagen (§ 14) zum Weitertransport auf

  

« der Eisenbahn verladen werden, wenn der für den Berlade-
ort zuständige Landrath hierzu eine schriftliche Genehmigung
ertheilt. Die Genehmigung darf nur dann ertheilt werben;
wenn ein sicherer Nachweis über den Ursprung der Thiere
erbracht wird. Der Landrath kann allgemein oder für ein-
zelne Stationen auch die Ortspolizeibehörden zur Ertheilung
solcher Genehmigung ermächtigen.

V. Schlußxejäimmnngen.

Auf Kälber unter vier Monaten bis zur hervortretenden
Hornbildung finden die Beschränkungen der §§ 11, 12, 15
und 17-—25 keine Anwendung. Sie dürfen überallhin ohne
Ursprungszeugniß befördert und auf allen Bahnstationen
ohne trgendwelche Einschränkung verladen werden.

’ 27§ .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser landes-

polizeilichen Anordnung unterliegen der Strafvorschrift des
§ 328 Reichsstrafgesetzbuches und den Strafvorschriften des
Reichsgesetzes vom 21. Mai 1878 (R.-G.-Bl. 6. 95).

Soweit solche Zuwiderhandlungen nicht durch diese
Strafbestimmungen betroffen werden, unterliegen sie der
Strafvorschrift meiner Polizei-Verordnung, betreffend die
Maßregeln gegen die Einschleppung der Rinderpest vom
heutigen Tage.

 

§ 28.
Vorstehende landespolizeiliche Anordnung

1. März 1903 in Kraft.
Der Regierungs-Präsident

J. V.: Dr. Baltz.

Breslau, den 19. Januar 1903.

Polizei-Verordnung
betreffend maßregelngegen die Ginschleppung der

Rinden-est -
Auf Grund der §§ 137 unb 139 des Gesetzes über di

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S.
6. 195 ff.) und der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. 6. 265)
wird mit Zustimmung des Bezirks-Ausschusses für den Um-
fang des Regierungs-Bezirks Breslau folgendes angeordnet:

Einziger Paragraph.
Zuwiderhandlungen gegen meine landespolizeiliche An-

ordnung zur Verhütung der Einschleppung der Rinderpest
vom 19. Januar 1903 (Sonderbeilage zu Nr. 4 des Re-
gierungs-Amtsblattes 6. 1—11) werden, soweit sie nicht
den Strafbestimmungen des § 328 Reichsstrafgesetzbuches
und des Reichsgesetzes betreffend Zuwiderhandlungen gegen
die zur Abwehr der Rinderpest erlassenen Vieheinfuhrverbote
vom 21. Mai 1878 (R.-G.-Bl. S. 95) unterliegen, mit
Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit ent-
sprechender Haft bestraft. .

Der Regierungs-Präsident
J. V.: Dr. Baltz

Oels, den 10. Februar 1903.
Vorstehende Anordnung bringe ich hiermit zur öffent-

lichen Kenntniß. Jch mache besonders darauf aufmerksam-
daß es nach dieser neuen landespolizeilichen Anordnung vom
1. März d. Js. ab einer Untersuchung des auf den Eisen-·
bahnen zu verladenden Viehs nur noch innerhalb der Zone
bedarf, in der Rindviehregister zu führen find (Theile der
Kreise Namslau und GroßiWartenberg). Formulare zu
Ursprungsattesten werden den Gemeinde- und Gutsvorstehern
bezw. Polizeiverwaltungen zugehen.

tritt am

 

 

 



Die Ortsbehörden haben dafür Sorge zu tragen, daß
In: neue Verordnung bald zur Kenntniß der Ortsbewohner
ge angt.

Nr. 48. Oels, den 9. Februar 1903.
Beim ll. Bataillon 3. Niederschlesischen Infanteries

Regiments Nr. 50 wird eine Stiftung des Kreises Oels
vom Jahre 1866 verwaltet, aus welcher alljährlich am
Geburtstage Seiner Majestät des Hochseligen Kaisers und
Königs Wilhelm I. hülfsbedürftige Invaliden des Jahres 1866
(resp. deren hülfsbedürftige Hinterbliebene) aus dem Stande
vom Feldwebel abwärts, welche beim Bataillon gedient haben
und im Kreife Oels geboren — sind, unterstützt werden. Nur
wenn keine im Kreise Oels gebotenen und zu unterstützenden
Invaliden aus dem Feldzuge 1866 mehr vorhanden sind,
kann die Unterstützung auch an Invaliden aus dem Feldzuge
1870/71 bezw. an deren Hinterbliebenen gegeben werden.

Indem ich Vorstehendes hiermit bekannt mache, veran-
lasse ich die Interessenten des Kreises, ihre etwaigen Gesuche
bis spätestens 25. Februar d. I. an mich einzureichen.

Nr. 49. Oels, den 11. Februar 1903.
Der Gasthausbefitzer Wafchke in GroßiWeigelsdorf

und der Fleischermeister Eduard Hoffmann in Lampers-
dors beabsichtigen auf ihren Grundstücken Groß-Weigelsdorf
Nr. 17 und Lampersdorf Nr. 39 Schlachthäufer zu errichten.

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung vom 1. Januar 1883
-(R.-G.-Bl. S. 177 ff.) bringe ich dieses Vorhaben mit
dem Bemerken zur ö entlichen Kenntniß, daß Einwendungen
innerhalb 14 Tagen chriftlich in zwei Exemplaren oder zu
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Protokoll bei mir anzubringen find. Nach Ablauf obiger
Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig. -

Beschreibung und« Zeichnungen der Anlagen liegen in
meinem Amtszimmer zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen habe ich einen Termin auf

Montag), den 2. März d. Js»
ormittags ll Albr-

in meinem Amtszimmer hierfelbst auberaumt, wozu ich die
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl
mit der Erörterung der Einwendungen vorgegangen
werden wird. '

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.

Nr. 50. Oels, den 7. Februar 1903.
Dem Eomitö für den Luxuspferdemarkt in Marienburg

hat der Herr Minister des Innern die Erlaubniß ertheilt,
in Verbindung mit dem diesjährigen, am 18. Juni statt-
findenden Pferdemarkte eine öffentliche Verloosung von
Pferden, Wagen und anderen Gegenständen zu veranstalten
und die Loose ——- 200 000 Stück zu je 1 Mark —- iu der
ganzen Monarchie zu vertreiben.

Die Zahl der Gewinne beträgt 3384 im Gesammtwerthe
von 88000 Mark.

Nr. 51. Oels, den 6. Februar 1903.

Entner Der Rittergutsbefitzer Hochmuth in Pontwitz
als Amtsvorfteher des Amtsbezirks Pontwitz.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.

Der Königliche Landrath.
Graf Knapoth.

 

 

man eurer am“.





Beilage zu Nr. 7 des Oelfer Kreisblattes.

Bari helle 13m1),
dabei billig. leicht, dicht und von

schönem ausüben, geb-u

Freiwalduuer .
Strangfalzziegeln.

Dieses Material, wie auch Freitoaldaner Biberfchwänze Glash-
werte) ist ans Steingutthon glashart gebrannt.

abfolut wettetbcftåudig und taugt kein Waffec an.

.flfleinnerfiuni: M. Giottoer Beiuchungzgesthtifi
Grenan X» Wette gerademal?» 17.

 

  

  

im Kreife Treimitz in Schlesien
Die Ehausseegeldhebeftelle Schebitz mit einer Hebebefugnißfiir lIXs Meile

soll dont 1. April 1903 ab für die Dauer bon 3 Jahren verpachtet werben.
Termin hierzu steht am

Sonnabend, den 21. Februar 1903,
beginnend Vormittags 9 Uhr-, im Kretshause hierlelbst an.

(Es beträgt
das Mindeftgebot . .
die Bietungbtantion . . . .

3400 Mark,
300 Mark.

Die Verbachtungsbedingungen können im Bureau des Kreisausfchusses
eingesehen oder von dort gegen Einsendung aon 20 Pf. bezogen werben.

Trebnitz, den 31. Januar 1903.

per grün-31151rlmß.
von Sollt-listed

Oels, den 5. Februar 1903.

Zur Vertilgung von Raubzeug werden von jetzt an
bis 31. Mai d. J. auf dem Jagdterrain Stadt Oels und
Rusttkal Oels Giftbrocken aus-gelegt werden.

Vor Aufnahme des Fallwildes wird gewarut.

Die Polizei-Berwaiiung der cMiit Delo.
 

Liebreizend
erscheinen Alle, die eine zart-, weiße Haut

“Mm. insmdfkischm Teint und ein
Gesicht ohne Sommer-sprossen und baut-
mttchlißmeiten haben, daher gebrauchen

Sie nur: Radebenler

Stkmeapfetds Litieumitafeife
bon Bergmann & Eo» RadebenlsDreaden
it Stück 60 Pf. bei R. Roghor.

 

Plnß-Stanier-Km
in Tnben nnd Gläsern-

mehrfach mit Gold- und Silber-
medaillen ptåmiitt, unübertroffen
zum Kitten zerbrochenee Gegenstände
bei G. Liebeskind, Bete,
Richard Inkle Drog., Oel-,
R. Kaschado, Festenberg,
Oscar Tonndorf, Bchhdlg., Beruftadt.  

« Proben, Prospekte, Referenzen 2c gratis nnd franeo ·-

Verpachtung einer Chausfeegeldhebestelle Kirchliche Nachrichten
Gottesdienste in der Schloßkirche zu DeIB.

Am Sonntage Sexagefimii.
Hanptgottesdienft W- Uhr:

intendent Ueberfchiir.
Nachmittags 2 Uhr: Herr Pastor Schmidt.
Abendgottesdienst b Uhr: Herr Pastor

Viehler.
Beichte früh 9 Uhr: Herr Superintendent
Uebb.erichiir

Wochengottesdiensn
Donnerstag, den 19. Februar, früh 81/. Uhr:
Herr Pastor kühler.

Beichte früh 81/.uUhr:Herr Pastor Biehlen

1. für TanerunndTrauungen: Herr
Superintendent Ueberschär.

2. für Beerdigungen aus der Stadt: Herr
Pastor Biehler.

3. für Beerdigungen vom Lande: Herr
Pastor stählen

GIY661‘111„ÜfllflÜl‘flillll-SEHR
von Bergmann 8: Co., Moment-Dresden
durch ihren GlhcerimGehait mildefte aller
Seifen, befonders gegen taube, spröde
Und anfgeibrnngene baut. mit. s Pack.
i3 Stück) 50 Pf. bei B. Beginn

Herr Snpers

 

 

Stelluug finden sofort

stützen etc. (bess. weibl. immun!) auch
hieBeilnng„Heimchen“,Gänschen-Berlin

warum: der Stadt Oels

vom 7. Februar 1903.
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